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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO OÖ 1994 §49;

BauRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/05/0148 E 16. Dezember 2008 RS 2

Stammrechtssatz

Bezüglich der notwendigen Voraussetzungen für die Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages nach § 49 Oö. BauO

1994 hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 17. September 1996, Zl. 96/05/0098, unter Hinweis auf

seine bisherige Rechtsprechung ausgeführt, dass die den Gegenstand des Verfahrens bildende bauliche Anlage sowohl

im Zeitpunkt ihrer Errichtung als auch im Zeitpunkt der Erlassung des behördlichen Auftrages bewilligungsp@ichtig war

bzw. ist. Für die Klärung der Frage, ob die Erteilung einer nachträglichen Bewilligung im Zeitpunkt der Erlassung des

Auftrages möglich ist, ist die in diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage maßgeblich (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom

9. November 1999, Zl. 99/05/0136, m.w.N.).Bezüglich der notwendigen Voraussetzungen für die Erlassung eines

baupolizeilichen Auftrages nach Paragraph 49, Oö. BauO 1994 hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis

vom 17. September 1996, Zl. 96/05/0098, unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung ausgeführt, dass die den

Gegenstand des Verfahrens bildende bauliche Anlage sowohl im Zeitpunkt ihrer Errichtung als auch im Zeitpunkt der

Erlassung des behördlichen Auftrages bewilligungsp@ichtig war bzw. ist. Für die Klärung der Frage, ob die Erteilung

einer nachträglichen Bewilligung im Zeitpunkt der Erlassung des Auftrages möglich ist, ist die in diesem Zeitpunkt

geltende Rechtslage maßgeblich (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 9. November 1999, Zl. 99/05/0136, m.w.N.).
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